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Limited Amendments to IFRS - klein' aber zahlreich

(Teil1)

Dr, Jan-Velten Große, Berlin

Der IASB hat in den t.t't*n iinrtn viele kleinere IFRS-Ande-

ffid;"t;;;ü;.ni.J.t' Diese werden unter dem stichwort

ii*iiJ.t.nornents oder narrow-scope amendments behan-

ä.flt.a betreffen stets nur begrenzlg' sehr spezifische Rege-

f ,,"ää.f,t. .ines oder wenigär IFRS(s). Hierzu gehören auch

;ääffi ; I il;; t, n s tttt ;d a ra t (A n n u a I I m prove m e nts)

,oivie Xtuttt.ttende lnterpretationen' ln Teil 1 des.Beitrags

*.iä.. Ji. i.it Mitte 2019 verabschiedeten lFRS-Anderungen

jä;il;'.;;i il-Überblick darsestellt und anschließend im De-

Erklärung aber nicht als nationalen Enforcement-Schwerpunkt

aäi,.i.ri ln dem Beitrag wird dieser (scheinbaren?) Diskre-

::l lr;lnl l: : :l,il lmff 
''J{: i ffil fll'l;l"''i i:

;;üfrü;;; info,..io.nt auf iationaler und europäischer

Ebene diskutiert. ;.
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FALLSTUDIEN
IFRS/Rechnungslegung

üiuLtui a"t Äbsihlulsinstrumente und Guv-bezogene

Ängabepflichten nach ED/2019/7 (Teil 1)

Prof. Dr, Hanno Kirsch, Heide/Holst'

iÄ'o.täÄ'ü.izbt9 ver6ffentlichte der lAsB seinen aus dem

"piitutV-f 
inuncial-Statements'LProjekt hervorgegangenen

'io)'iü6n.o*Fallstudie zeigt an einem Beispiel die Verän-

ää1, 
"s;;'; 

i. a;r struktu r d er p ri m ä re n Aqt+ l 

":li:l:lT 1i::
rni.r ititU. CrV- und sonstige Gesamtergebnisrechnung sowte

üuoit.tnrttt..hnung) und die zusätzlichen GuV-bezoqenen

,;ffi;:;ä;" .tiit Mittelpunkt von Teil 1 der Fallstudie

;;ü;ä;ä;v uni di. oatauf bezosenen Anhansangaben'

tFR5/Rech nungslegung

;;;üü;;sils uän äin"t kombinierten Abschluss

auf einen konsolidierten Abschluss

WP Dr. Hanne Böckem / WPlStB lnes Knappe' beide

Berlin / WP/SIB Ralf Pfennig, Köln / WP Dennis Bröcker'

Berlin / Masi Kohistani' Essen

;i;;;iti.ilrtg kombinierter Abschlüsse nach IFRS ist von

äi.iirril.lü.tiioher Relevanz im Kapitalmarktkontext' lnsb'

:;;il;;;;;;;än tomoinierten Abschlüssen auf konsolidier-

ä''täil"1üt."t'i ätt. tt.ttt die bila nzierenden u nternehmen

;:;.jffi äi;;;' g ;ß; i.'i"rorderu nsen' Aurbauend aur

;.1 im'Ni;iiöro'uom tow veröffentlichten Modulverlautba-

t*" iow ni HFA 50, IFRS 1 - M1 werden in dem Beitrag die

lr"iääi'l.ililhen Aufstellungsgru ndsätze. für kombinierte

ilälä;;;;;a Ji. Ntosti.t'lititin beim Übersans auf den

i.;;liffi;; ioigeubtät'luts dargestellt und auf Basis eines

konkreten Fallbeispiels illustriert'

s.334
KORl336687

s.305

I FR5/Rechnungslegung

iinanzberichterstattung in der Corona-Krise

am Beispiel der AutoTec AG (Teil 2)

Prof. Dr. Peter Kajüter / Arne Lessenich' M'Sc' / StB Jonas

Pöhler, M.Sc., alle Münster
bi; ö;;;;;-üse hinterlässt enorme realwirtschaftliche Aus-

;i;k*;.;. oi.r. rctlt.g.n sich auch in den Abschlüssen der

ü;ä;trä;ieder uid werfen dabeizahlreiche Fragen für

Ji. iinunrn.ri.hterstattung auf. Teil 2 des Beitrags.illustriert

;;;;; ;'t"; traxisnahen Fallstudie eines Automobilzuliefe-

;;;;;sä;füe Frasen für den Halbjahresfinanzbericht zum
KOR1334628

30.06.2020.

KOR1336883
s.340

IFRS/Rechnungslegung

äü;i;:Mi"ifu n".t' trRs

Prof. Dr. Hans-JUtg"n Kirsch / Dr' Fabian von Wieding'

beide Münster .

in-A.t e;i,ttg wird untersucht, wie Mining-Aktivitäten im

i;Rti';;;;d.iäs. tu.l''sttecht abzubilden sind' Hierbei

;ä ;l;ü.k;;nt.ite und äit stitk auf die Marktkapitalisie-

irtg ü.J.r,;.dste Kryptowährung Bitcoin zugrunde gelegt'

REGHNUNGSTEGUNG & INVESTOR RELATIONS

lnvestor Relations

öi" n.i"u"nt von Transparenz und Digitalisierung

der lnvestor Relations (Teil2)

Prof. Dr. Henning Zülch / Hendrik Pieper' M'A" beide

LeiPzig
v;;:d; Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung auch

ir gutäi.h Jer l"nvestor Relations stellt sich die Frage' wie gut

;i; u;i;;;.htten auf die corona-Krise vorbereitet waren und

welche Kanäle genutzt werden' um dem lnformationsbedarf

ä'.iÄJtättui.t'in diesen zeiten gerecht zu werden' lm zwei-

ä. iliiäiät.ieeitrags soll zudeÄ beleuchtet werden' welche

;;ä;ä;;b;i noc"h nicht ausgeschöpft wurden und welche

;idi;C; lnstrumente in Zukunft unterstützen könnten'

s.313
KORl331096

Handelsbilanzrecht/l FR5/Rechnungslegung

ilr;;;d;Fdes coronavirus sARS-coV-2 auf die

iüh;;;tg;ltg"ng und Lizenzierun g im deutschen

Profifußball
Dr. €hristian Weber, Münster

;;;;;,,il;. toronauitut hat weltweit zu fundamentalen

;ä;i;;;;: ;i rtschaftl ichen u nd sesel lschaftlichen Ei n-

;ä;;il;;;; ö.iilr"t, die - neben vielen anderen Berei-

ääf ;;;fr;;riprontursnatt betreffen' ln dem Beitras werden

äi. äut.ri i"tultierenden Auswirkungen auf die Rechnungs-

r.gö ;to üienzierung im deutschen Profifußball erörtert'

s.349
KOR1337673
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Rechnungslegung

ttti.trtnnänti"llä rrHarung im Fokus des

Enforcement?
Prof. Dr. Martin Schmidt, Berlin

b;;'Ain;;ii.ll. E,klät'ns wurde v-on der ESMAJür das

;;;t ;ü0 b;i der veroffentlicirung der EnforcementrS-chwer-

"rttiäl. 
äen rotus gerückt, wasäls lndiz zu werten ist' dass

ä'" HM; ;'t ;..hrt.itig.t, erhebliches Qualitätsdefizit in der

ä.ii.fri"tttut,tng wahrnimmt' Die DPR hat die nichtfinanzielle
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IFRS/Rech n ungslegung
Aktuelles IASB-Diskussionspäpier zur Darstellung
von Unternehmenserwerben
Prof. Dr. Stefan Müller, tlamburg / Dr. Jens Reinke,

Hannover
Nach jahrelangen Kontroversen über die bestmögliche Dar-
stellung von Unternehmenszusammenschlüssen hat das IASB

im März 2020 ein Diskussionspapier vorgelegt, in dem es die
Folgebewertung des Goodwill thematisiert. ln dem Beitrag
wird nach einer einleitenden Darstellung des Grundproblems
der Behandlung von Geschäfts- oder Firmenwerten das vom
IASB vorgelegte und bis 2um31.12.2020 zur Kommentierung
stehende Diskussionspapier kritisch analysiert.

KOR1336585

IFRS/Rechnungslegung

Limited Amendments to IFRS - klein, aber zahlreich
(Teil2)

Dr. Jan-Velten Große, Berlin
Nachdem im ersten Teil des Beitrags die bis Mai 2020 verabschie-
deten lFRS-Anderungen vorgestellt wurden, werden in Teil 2 des
Beitrags weitere jüngst im Juni und Juli 2020 veröffentlichte An-
derungen an den IFRS dargestellt.

KOR1339577

lFRS/Rechnungslegung

Bilanzpolitik im Rahmen der Erstbewertung der
Leasingverbindlichkeit
Philipp Orth, LL.M., Gütersloh / Prof. Dr. Martin Tetten-
born, Künzelsau / Dr. Tobias Nell, Freiberg
lm Zusammenhang mit der Leasingbilanzierung im Kontext
der Erstbewertung ergeben sich sowohl sachverhaltsgestal-
tende als auch -darstellende Maßnahmen, die sich insb. aus
der Diskontierung zukünftiger Leasingraten ergeben. Bei Vor-
liegen vertraglicher Optionen ist ein besonders wichtiger Ein-
flussfaktor die Bestimmung der Laufzeit des Leasingvertrags.

KORl32732s

IFRS/Rechnungslegung

Auswirkungen der IFRS l5-Erstanwendung - Analy-
se am Beispiel von Konzernabschlüssen der DAX30-
u n d TecDAX-U ntern eh me n

Prof. Dr. lnge Wulf / Dr.-lng. Haucke-Frederik Hartmann,
beide ClausthaFZellerfeld
Der Beitrag beleuchtet anhand der Konzernabschlüsse der
DAX30- und TecDAX-Unternehmen die Auswirkungen der Erstan-
wendung der IFRS 15 aufdas Eigenkapital, das Konzernergebnis
wie auch auf relevante Kennzahlen, um Aufschluss über die We-
sentlichkeit der eingetretenen Umstellungseffekte zu erhalten
und branchenspezifi sche Besonderheiten erkennen zu können.

KOR1327284

Rechnungslegung

Praxis der Quartalsberichterstattung in österreich -
erste empirische Evidenz zur Abschaffung der
verpfl ichtenden Quartalsberichterstattu n g
Dr. Benedikt Downar / Christopher Fritz, M.Sc.,

beide München
Die Wiener Börse hat am 20.02.2019 die verpflichtende Quar-
talsberichterstattung für Unternehmen im Marktsegment pri-
me market aufgehoben. Der Beitrag analysiert, welche kurz-
fristigen Konsequenzen aus der Deregulierung für die Anzahl
der Unternehmen, die weiterhin Quartalsberichte veröffentli-
chen, und für die Form und den lnhalt der nun freiwillig veröf-
fentl ichten Qua rtalsberichte resultieren.

KORl319696

Rechnungslegung/Sonstige BWL

SARS-CoV-2: Anstoß für Wege ifs fußballerische Ab-
seits? - zur Erfolgs- und Liquiditätskrise sowie deren
(potenzieller) Überwindung im Profifußball (Teil l)
Dr. Peter Küting, Bochum / Dr. Marc Strauß, Saarbrücken
Die Coronavirus-Pandemie macht auch vor,,König Fußball"
keinen Halt und wirftTn den jeweiligen (deutschen) Profiligen
zum Teil existenzielle Fragen auf. Ausgehend von einer Ana-
lyse der unterschiedlichen Ausgangssituationen der Fußball-
clubs der vier höchsten Ligen zeichnet Teil 1 dieses Beitrags
ein Bild der coronabedingten lmplikationen auf die GuVs der
Clubs und Ligen.

KOR1339794

FALTSTUDIE
I FRS/Rech n u ngslegu ng
Struktur der Abschlussinstrumente und GUV-bezo-
gene Angabepflichten nach ED/2019/7 (Teil 2)

Prof. Dr. Hanno Kirsch, Heide/Holst.
lm Dezember 2019 veröffentlichte der |ASB seinen aus dem
,,Primary-Financial-Statements"-Projekt hervorgegangenen
ED/2019/7. Die Fallstudie zeigt an einem Beispiel die Verän-
derungen in der Struktur der primären Abschlussinstrumente
auf. lm Anschluss an Teil 1 in KoR 20205.334 beschäftigt sich
Teil 2 der Fallstudie insb. mit den für die Kapitalflussrechnung
geplanten Anderungen.

KOR1338524

RECHNUNGSLEGUNG & INVESTOR RETATIONS

lnvestor Relations/Rechnun gslegung

Die Finanzkommunikation von Wirecard
Prof. Dr. llenning Zülch / Philipp Ottenstein, M.5c. / Toni

W. Thun, M.Sc., alle Leipzig
Aktuell überschlägt sich die nationale wie internationale
Wirtschaftspresse zum Fall ,,Wirecard". Ex-CEO Markus Braun
wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft, Ex-
COO Jan Marsalek ist untergetaucht und öffentlich zur Fahn-
dung ausgeschrieben. Allgemeines Unverständnis über das
Verhalten der handelnden Personen sowie das vermeintliche
Versagen interner wie externer Kontrollinstanzen macht sich
breit. Aus Gesichtspunkten der Transparenz war die geschei-
terte Veröffentlichung des Geschäftsberichts 20'19 ein Deba-
kel, doch was wissen wir über die Jahre zuvor? Dieser Beitrag
erlaubt einen Einblick in die Analyseergebnisse für Wirecard
aus 6 Jahren Wettbewerb lnvestors' Darling.
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Rechnungslegung
Der,,Fall Wirecard" und die aufsichtsrechtliche
Bilanzkontrolle
Prof. Dr, Thomas Loy, Bremen / Sebastian Steuer, LL.M.
(tlarvard), Frankfurt/M.
Nach dem ,,Fall Wirecard" steht das zweistufige System der
Bilanzkontrolle auf dem Prüfstand. Die Vorgehensweise der
Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DpR) verdient bei
näherer Betiachtung allerdings kaum Kritik. Problematische
Aufsichtspraktiken ließen sich eher auf hoheitlicher Seite be-
obachten. ln dem Beitrag wird diskutiert, welche aufsichts-
rechtlichen Maßnahmen zugunsten und zulasten der Wirecard
AG getroffen wurden, und kritisch zu den derzeit kursierenden
Reformvorschlägen Stellung genommen.

KOR1342778

IFRS/Rech nu ngsleg u ng
Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 auf
den Konzeinabschluss und den Konzernlagebericht
WP/SIB/CPA Prof. Dn Jochen Pilhofer / Sascha B. Herr,
M.A. I Regina Wagner, M.A., alle Saarbrücken
ln dem Beitrag werdön die Auswirkungen der Erstanwenduhg
von IFRS 16 in den Konzernabschlüssen der im DAX30, MDAX,
SDAX und TecDAX gelisteten Unternehmen, deren Geschäfts-
jahr mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, analysiert. Basie-
rend auf empirischen Analysen ausgewählter Untersuchungs-
gegenstände wird Ausmaß und lntensität der durch die Erst-
anwendung von IFRS 16 verursachten Umstellungseffekte auf
die Leasingbilanzierung beurteilt.

KORl341 1 29

Rechnungslegung

Berichterstattung zu digitalen lnnovationen in inte-
grierten Berichten - Eine explorative lnhaltsanalyse
Michael Graßmann, M.Sc. / Dr. Marc Janka / Dr. Stephan
Fuhrmann / Prof. Dr. Thomas Günther, alle Dresden
Für Unternehmensexterne ist eine Evaluierung des Wert-
schöpfungsbeitrags von untefnehmerischen Digitalisierungs-
bestrebungen und daraus resultierenden lnnovationen nur
schwer möglich. Abhilfe kann die integrierte Berichterstat-
tung schaffen, die explizit die Konnektivität von finanziellen
und nichtfi nanziellen Kapitalarten (sog. Kapitalien) darstellen
soll. ln dem Beitrag werden der Status quo der Berichterstat-
tung über digitale lnnovationen und deren Konnektivität zu
anderen Berichtsinhalten integrierter Berichte untersucht.

KORl 3277s1

Rechnungslegung

,,CSR-Richtlinie 2.0"7 Zentrale Erkenntnisse aus den
Konsultationen der EU-Kommission des ersten Halb-
jahres 2020 und deren lmplikationen (Teil t)
Mag. (FH) Josef Baumüller, Wien / Oliver Scheid, M.Sc. /
Michel Kotlenga, M.Sc., beide Hamburg
ln der ersten Jahreshälfte 2020 widmeten sich gleich zwei
Konsultationen der EU-Kommission der Weiterentwicklung.
der nichtfinanziellen Berichtspflichten. Der Beitrag fasst diä
zentralen Erkenntnisse aus beiden Konsultationen zusam-
men und diskutiert sie hinsichtlich der dabei zum Ausdruck
gekommenen Stakeholder-lnteressen und ihrer lmplikatio-
nen kritisch. Teil 1 widmet sich zunächst der Darstellung der
Hintergründe und den Ergebnissen zur ersten Konsultation
(,,lnception lmpact Assessment") aus dem Januar und Febru-
ar 2020.

KORl342776

Sonstige BWL

SARS-CoV-2: Anstoß für Wege ins fußballerische Ab-
seits? - zur Erfolgs- und Liquiditätskrise sowie deren
(potenziel ler) Überwind u n g im Profi fu ßbal I (Teil 2)

Dr. Peter Küting, Bochum / Dr. Marc Strauß, Saarbrücken
Die Corona-Krise*die sich in fußballerischer Hinsicht als eine
abrupte Krise in Gestalt einer Liquiditätskrise qualifizieren lässt,

hat dazu geführt, dass die mitunter schon seit Jahren latent
schwqlende (clubspezifische) Erfolgskrise nochmals in dem 5in-
ne verstärkt wurde, als sie - flankiert von einer offensichtlichen
Strategiekrise auf Verbandsebene - das zum Teil desaströse
Finanz- und GUV-Gebaren vereinzelter Clubs nunmehr evident
werden ließ. Abhängig von der jeweiligen Ligazugehörigkeit
adressiert der zweite Teil dieses Beitrags - unter Beachtung
branchenspezifischer Besonderheiten - i.S. von Handlungs.
empfehlungen sowohl Maßnahmen zur (potenziellen) Kri-
senüberwindung im Allgemeinen als auch im Profifußball im
Besonderen. Dabei zeigt sich, dass der Fußball auf sämtlichen
Ebenen ein in jedweder Hinsicht neues Denken benötigt.

KOR1339795

FATLSTUDIE
I FR5/Rechn u ngsleg u ng
Erst- und Folgekonsolidierung nach IFRS

Prof. Dr. Manfred Bolin, Dortmund / Prof. Dr.

Gerrit Lietz, Hamburg / Prof. Dr. Verena Verhofen,
Frankfurt/M.
lm Rahmen der Aufstellung eines lFRS-Konzernabschlusses
ist eine Kapitalkonsolidierung durchzuführen. Diese umfasst
grds. eine Erstkonsolidierung und weitere Folgekonsolidierun-
gen. Nachfolgend werden sowohl die Erstkonsolidierung als
auch die Folgekonsolidierung nach IFRS anhand eines Fallbei-
spiels dargestellt. lm Anschluss daran werden deren Wirkun-
gen auf ausgewählte Finanzkennzahlen und die Fremdkapital-
beschaffung analysiert.

KOR13428s8
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ff :H:?:.1:il?ichterstattu ns im pri me stan dard
Prof. Dr. Henning Zülch / Philipp Ottenstein, M.Sc.,

beide Leipzig
Quartalsweise publizierte lnformationen, gerichtet an zahlrei-
che Stakeholder dienen der Erzeugung von Glaubwürdigkeit.
Die vergangenen Monate habe6 gezeigt, dass die Krise nicht auf
den Halbjahresbericht wartet. ln Krisenzeiten steigt die Nachfra-
ge nach zeitnahen lnformationen der Kapitalmarktteilnehmer
- dies gilt für Krisen jeglicher Art. So stellt sich die Frage, wie
Unternehmen die Berichtspflichten erfüllen und gleic-hzeitig
die Erwartungen des Kapitalmarkts effektiv bedienen können. .
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AUFSATZE

I FRS/Rechnungsleg u ng

Praktische lmplikationen aus der Anwendung
der Anderungen zu IAS 37,,Onerous Contracts -
Cost of Fulfilling a Contract"

' WP Stefanie Jordan / WP/StB Timo Pütz, beide Betlin
Das IASB hat mit den im Mai 2020 verabschiedeten Anderun-

gen zu IAS 37 erstmals den Begriffder Vertragserfüllungskos-

ten definiert und damit eine Regelungslücke bei der Bilanzie-

rung von belastenden Verträgen geschlossen. Dieser Beitrag

stellt die Anderungen dar und diskutiert die zu erwartenden
'praktischen lmplikationen für die bilanzierenden Unterneh-

men.

KOR1339987

FATTSTUDIE
Handelsbilanzrecht/IFRS/Rechnungslegung

Latente Steuern und steuerliche Angabepfl ichten
nach HGB und IAS 12

Prof. Dr. Hanno Kirsch, Heide/Holst.
Sowohl die latente Steuerabgrenzung nach 55 274,306 HGB

als auch nach IAS 12 basieren grds' auf dem Temporary-Dif-

ferences-Konzept. Allerdings bestehen handelsrechtlich auf-

grund der Ausschüttungsbemessungsfunktion des Jahresab-

schlusses stärkere'Restriktionen in Bezug auf den bilanziellen

Ansatz von aktiven latenten Steuern, insb. aus Verlustvorträ-

gen. ln der Fallstudie werden Gemeinsamkeiten und Unter-

ichiede in der Ermittlung und Erfassung der auszuweisenden

latenten Steuern sowie der wesentlichen steuerlichen Anga-

bepfl ichten aufgezeigt.

K0R13461s7

5.469

s.507
I FRS/Rechnungsleg ung

Ausweitung des Management Approach in den IFRS

Patrick Saile, M.Sc., M.l. Tax I Prof. Dr. Stefan Müller /
Michael Dilßner, M.5c., alle Hamburg
Der Management Approach führt durch die Übernahme inter-

ner lnformationen in die Rechnungslegung zu einer Konver-

genz zwischen in- und externem Rechnungswesen' Mit dem

Entwurf ED/2O1gl7 vom 17.12.2019 zur Anderung des IAS 1

,,Darstellung des Abschlusses" sieht das IASB eine deutliche

Ausweitung des Management Approach, insb. in der Erfolgs-

rechnung und in deren Erläuterung im Anhang vor. In diesem

Beitrag werden die vorgeschlagenen Anderungen zur Aus-

weitung des Management Approach dargestellt und kritisch

diskutiert.

KOR1331094

I FR5/Rech nungsleg ung

IFRS 16-Berichterstattung zum 1. Halbjahr 2019

Dipl.-Vw. Juliane-Rebecca Upmeier / Prof. Dr. lnge Wulf'

beide Clausthal-Zellerfeld
Der seit dem 01.01.2019 anzuwendende IFRS 16 ,,Leasingver-

hältnisse" löst den vielfach umstrittenen sog. ,,all-or-nothing
approach" des Vorgängerstandards lA5 17 ab' IFRS 16 führt

beim Leasingnehmer regelmäßig zu einem Ansatz eines Nut-

zungsrechts und einer korrespondierenden Leasingverbind-

lichkeit. ln dem Beitrag werden die Auswirkungen der Erstan-

wendung des IFRS 16 auf die betreffenden Bilanzpositionen

anhand der Halbjahresfinanzberichte zum 30.06'2019 der im

HDAX gelisteten Unternehmen untersucht und branchenspe-

zifi sche Besonderheiten aufgezeigt.

RECHNUNGSTEGUNG & INVESTOR RETATIONS

Investor Relations

lnvestors' Darling 2020: Kapitalmarktkommuni-
kation in Zeiten der Pandemie (Teil 1)

Frof. Dr. Henning Zülch / Philipp Ottenstein, M.5c. /
Toni W. Thun, M.5c., alle LeiPzig
Gemeinsam mit dem Bankhaus Metzler und dem Lehrstuhl

für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling

der HHL Leipzig Graduate School of Management kürte das

manager magazin auch in diesem Jahr den Kapitalmarktstra-

tegen des Jahres zum ,,lnvestors'Darling 2020". Aufgrund der

Pandemie fand zum einen die Preisverleihung erstmals virtu-

ell statt. Andererseits wurde die besondere Situation der Pan-

demie auch explizit bei der Analyse der Finanzkommunikation

berücksichtigt. Dabei bildet der Wettbewerb aktuelle Entwick-

lungen am deutschen Kapitalmarkt ab. Klar ist: Die Coronavi-

rus-Pandemie veranlasst in diesem Jahr zum Umdenken und

erzeugt neue Anforderungen an die Transparenz im Rahmen

der Finanzkommunikation. 5o wurden auch Reporting und

lnvestor Relations durch die Coronavirus-Pandemie massiv

beeinflusst.

KORl 3471 93

s.476

s.512

REPORTS
lnternational 5.514

National 5.515
KORl 338458

Rechnungslegung

,,CSR-Richtlin ie 2.0" ? Zentrale Erkenntnisse aus

den Konsultationen der EU-Kommission des ersten

Halbjahres 2020 und deren lmplikationen (Teil 2)

Mag. {FH) Josef Baumüller, Wien / Oliver Scheid, M.Sc' /
Michel Kotlenga, M.Sc., beide Flamburg

Nachdem Teil 1 dieses Beitrags die regulatorischen Hinter-

gründe zu den beiden Konsultationen der EU-Kommission

änlässlich der anstehenden Überarbeitung der CSR-Richtlinie

dargestellt und die Ergebnisse zur ersten Konsultation (,,1n-

ception lmpact Assessment") zusammengefasst hat, widmet

sich Teil 2 den zentralen Themen der Hauptkonsultation. Die-

se wurde am 20.02.2020 veröffentlicht und gewährte bis zum

11.06.2020 die Möglichkeit, hierzu Stellung zu beziehen' Zu-

nächst werden die Ergebnisse dieser Konsultation ausführlich

dargestellt, um anschließend eine gesamthafte Würdigung

des über beide Konsultationen hinweg aufgezeigten Hand-

lungsbedarfs sowie der bisherigen Reaktionen vonseiten der

EU-Kommission vorzunehmen.

KOR1342777
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Thüringer Vergabegesetz - erfolgreich

novelliert?
Moritz Weirauch

Vergaberechtliche Behandlung öffentlich
geförderter Tei I ba u projekte

Martin Diederichs

Rechtsschutz gegen Vergabesperren

WoltersA/oss

BGH, urt. v. 03.06.2020 - xilt zR 22/19 -,,Vergabesperre"

Vergabesperre; lnteressenskonflikt; Unter-
lassungsanspruch; Recht am eingerichteten
und ausgeübten Gewerbebetrieb; Nach-

prüfungsverfahren 92O

OLG Hambufg, Beschl. v.16.04.2020 - 1 Verg

2/20 -,,Notfallrettung Hamburg"

Rettungsdienst; Bereichsausnahme; gemein-

nützige Organisation; Rechtsweg; Venrueisung 925

EUGH, Beschl. v. 25.05.2020 - C-643/19 - ,,Resopre"

Vorabentscheidungsersuchen; offensichtliche

Unzulässigkeit; tatsächliche und rechtliche

Angaben; öffentlicher Auftrag; Konzession;

gemischter Auftrag; Schwellenwert; grenz-

überschreitendes lnteresse

Anmerkung: Antweiler

OLG Celle, Beschl. v. 31.03.2020 - 13 Verg 13/19 -
,, Meldeempfänger"

Produktneutrale Ausschreibung; sachliche

Rechtfertigung; auftragsbezogene Gründe;

Beurteilungsspielraum; Dokumentation;

nachträgliche Ergänzung; Antragsbefugnis

Anmerkung: Poschen

OLG Düsseldorf, seschl . v. o1 .04.2020 - Vtt-Verg

30/ 1 9 -,, Rohrvortrieb"

Bauauftrag; Nachunternehmerleistung;

fehlende Erklärung; Pflicht zur Aufklärung;

Dokumentation; Rüge; Präklusion; Substan-

tiierung; Einsichtsmöglichkeit; Anhaltspunkte;

lnd izien; bloßer Verdacht

V

EuGH, urt. v. 04.06.2020 - c-429/i9 -,,Remondis"

Vora bentscheidu ngsersuchen; öffent-
lich-öffentl iche Zusammenarbeit;,, echte

Zusammenarbeit"; kollaborative Dimension;

ln itiative zur Zusammenarbeit; gemeinsame

Strateg ie; Kostenerstattu n g

Anmerkung: Lück

EuGH, Ur1. v. 1 1.06.2020 - c-472/19 -,,Vert Marine SAS"

Vorabentscheidungsersuchen; zwingender
Ausschlussgrund; Straftat; Wiederherstel-
lung der Zuverlässigkeit; Selbstreinigung;
zuständige Behörde; gerichtliches Verfahren;
rechtzeitige Prüfung

Anmerkung: Conrad

EuGH, urt. v. 1 1.06.2020 - c-219/19 - ,,parsec"

Vorabentscheid ungsersuchen; Wirtschafts-
teilnehmer; Einrichtung ohne Gewinnerzie-
lungsabsicht; Stiftung; Berechtigung zur
Erbringung von Dienstleistungen

Anmerkung: Deckers
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OLG Karlsruhe, Beschl' v'29'05'2020 - 15Verg

2/20 -,,RecY cl i n gq uote"

Fehlende Erklärung; unternehmensbezogene

Angaben; Nachforderung; eindeutige Auf-

forderung; Eignung; Beurteilungsspielraum;

Feststellungsantrag

Anmerkung: Schalk

OLG KoblenZ, Beschl. v. 17.06.2020 - Verg 1/20

Beschluss der Vergabekammer; Schriftform;

Unterschriften; Urschrif[ Verhinderungsver-

merk; Ablehnungsfiktion; Nichterhebung

von Kosten

KG, Beschl. v. 13.01 .2020 - Verg 9/1 9

Entscheidung nach Lage der Akten; recht-

liches Gehör; Akteneinsicht; Zurückverwei-

sun g; Kostenentscheidung; Streitwert

OLG Celle, Beschl. v. 10.06.2020 - 13Verg 4/19

Zurückverweisung; Kosten im Beschwer-

deverfahren; Rechtszug; Erinnerung
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Die Schranken der Nebenaktivitäten
ihrer Unabhängigkeit und ufsicht

te
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Von Prof. Dr. habil. Wojciecb

I. Einführung .. . . .

II. Die Aktivitäten der Richter in Deutschland und
1. Deutschland.. . .

2. Polen.

lrl

.1.."

in Polen
473
474
474
477
481

484
485

489

II' Die Differenzierung und Notwendigkeit der verschiedenen Aktivitäten der Richter
III. Die Aktivitäten der Richter im Lichte ihrer Unabhängigkeit
IV. Die Nebenaktivitäten der Richter im Lichte der Dienstaufsicht.
V. Schlussbemerkungen

L Einfr.ibrung

Die Ausübung des Berufs der Richter kann mit anderen Aktivitäten schwierig ver-
bunden sein. Die Richter, sowohl beruflich als auch privar,sollen nicht in Berelhen
aktiv bleiben, die ihre Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit bedrohen könnten.
Der Beruf des Richters ist auch als ein spezieller Dienit zu betrachten, da ledig-
lich ihm die Aufgab e zugeteik wird, Recht zu sprechen.2 In diesem breiten Sinne
darf der Richter keine Pflichten ausüben, die dieser Betrachtung schaden können.

liese-pgdrohung kann sowohl die richterliche Unabhängigkeit-, die eualität und
die Effektivität der Rechtsprechung als auch die gesellschJtli"he Beiertung des
Richteramtes negariv beeinfl ussen.

Die Vorsicht in der Ausübung nebenrichterlicher Aktivitäten bedeutet aber nicht,
dass die Richter tatsächlich keine anderen Tätigkeiten unrernehmen können. Die
Richter sind aus der Teilnahme an den gesellschaftlichen Flerausforderungen nicht
ausgeschlossen. Sie sind Teil der Gesellschaft und als Menschen haben rie"B.dürf-
nisse' sich in verschiedenen Bereichen des Lebens zu engagieren. Die Frage ist, in
welchen Sphären die Richter beruflich oder privat tätif r.in d.i.f.n. In"welcher
Art und in welchem Zweck beeinflussen die Besonderheiten des Richteramtes die
Möglichkeiten dieser Aktivitäten? \flelche Gründe sprechen für und gegen die zu-
sätzlichen Interessen oder Pflichten der Richter? \Telche negariven rirrä positirre.t
Folgen für diese Richter und die ganze Gesellschaft kann solche Aktivitär oder
Passivität haben?

1 Der Verf. ist der Professor in dem LehrstuhlJür Verwaltungsverfahren und Verwaitungsprozess-
recht an der Fakultät für Recht und Verwaltung der adaä-Uickiewicz-Universität "Äpoznan
(Polen)' Für die Abfassung dieses.Beitrages *u.dä im Rahmen des Forschungrpr"l.t rr ',O;e Auf-
sicht über die Richter und Gerichte" eine Förderung gemäß Beschl. d.s po"lriircfien Nationalen
\üissenschaftszentrums vom 15. November 2012, N;. bp.c-zotltzs/B/]HSs/ool+1, ge*:;hrt.

2 F. Bawr, Justizaufsicht und richterliche Unabhängigkeit, 1954, S. 33; G. Hirsch, Au? dem \X/eg
zum Richterstaat?, JZ 2007, S. 858; A. GomwlouiiziArp.kt p.r*ot*d.. zy s4downictwa admil
nistracyjnego, 2008, S. 41-42.
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